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 Veröffentlicht am 14.09.1995

Norm

EGBGB Art29

IPRG §3

Rechtssatz

Der Begri  der Erbringung von Dienstleistungen ist weit auszulegen. Gemeinsames Merkmal der Dienstleistungen ist,

daß eine tätigkeitsbezogene Leistung an den Verbraucher erbracht wird. (Hier: Kreditvertrag und

Hausanteilscheinvertrag)
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